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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Schreiben zu den Anwendungsfragen zu § 
55 Absatz 4 Insolvenzordnung (InsO) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat Änderungen 
an seinem Schreiben zu Anwendungsfragen des § 55 Abs. 4 
InsO vorgenommen. 

Inhalt des Schreibens 

Das Schreiben ändert das BMF-Schreiben vom 11. Januar 2022 (BStBl I S. 116, siehe 

unseren Blogbeitrag) und das BMF-Schreiben vom 20. Mai 2015 (BStBl I S. 476), 

ergänzt durch BMF-Schreiben vom 18. November 2015 (BStBl I S. 886). 

Es umfasst folgende Änderungen: 

1. Im BMF-Schreiben vom 11. Januar 2022 wird der letzte Absatz vor „I. 

Allgemeines“ wie folgt gefasst: 

„Für Insolvenzverfahren, die vor dem 1.1.2021 beantragt wurden, sind die 

Regelungen des BMF-Schreibens vom 20.5.2015 - IV A 3 - S 

0550/10/10020-05 -, BStBl I S. 476, zuletzt geändert durch BMF-Schreiben 

vom 26.2.2026, IV D 1 - S 0550/00425/001/002, BStBl I S. XX weiterhin 

anzuwenden.“ 

2. In der Randziffer 6 des BMF-Schreibens vom 11. Januar 2022 und in der 

Randziffer 5 des BMF-Schreibens vom 20. Mai 2015 wird jeweils der Satz 2 

wie folgt gefasst: 

„Steuererstattungsansprüche und Steuervergütungsansprüche werden von 

der Vorschrift nicht erfasst (vgl. BFH-Urteil vom 23.7.2020, V R 26/19, 

BStBl 2022 II S. 495, BFH-Beschluss vom 11.12.2024, XI R 1/22, BStBl 

2026 II S. XX).“ 
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Fundstelle 
BMF, Schreiben vom 26. 

Februar 2026, IV D 1 - S 

0550/00425/001/002. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228866/bmf-anwendungsfragen-zu-55-abs.-4-inso/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2026-02-26-anwendungsfragen-paragraf-55-abs-4-InsO.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2026-02-26-anwendungsfragen-paragraf-55-abs-4-InsO.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
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3. Der Randziffer 10 des BMF-Schreibens vom 11. Januar 2022 und der 

Randziffer 9 des BMF-Schreibens vom 20. Mai 2015 wird jeweils folgender 

Absatz angefügt: 

„Zahlt der Drittschuldner in Unkenntnis der angeordneten 

Sicherungsmaßnahmen vor Wirksamwerden einer durch den vorläufigen 

Insolvenzverwalter veranlassten Kontosperre auf das Konto des Schuldners 

und wirkt diese Zahlung nach §§ 24 Abs. 1 i. V. m. 82 InsO schuldbefreiend, 

wird das Entgelt nicht i. S. v. § 55 Abs. 4 InsO durch den vorläufigen 

Insolvenzverwalter, sondern durch den Schuldner abschließend 

vereinnahmt (BFH-Urteil vom 28.5.2020, V R 2/20, BStBl 2026 II S. XX 

und BFH-Urteil vom 29.8.2024, V R 17/23, BStBl 2026 II S. XX). Erfolgt 

der Zahlungseingang auf einem Insolvenzverwalter-Sonderkonto oder 

einem bereits gesperrten Schuldnerkonto, vereinnahmt der vorläufige 

Insolvenzverwalter das Entgelt im Rahmen seiner rechtlichen Befugnisse.“ 

4. Die Randziffer 11 des BMF-Schreibens vom 11. Januar 2022 wird wie folgt 

gefasst: 

„11. Von einer Befugnis zur Entgeltvereinnahmung ist auch dann 

auszugehen, wenn der schwache vorläufige Insolvenzverwalter nur mit 

einem allgemeinen Zustimmungsvorbehalt ausgestattet wurde, denn der 

Insolvenzschuldner ist im Eröffnungsverfahren nicht mehr berechtigt, die 

Zahlung des Drittschuldners 

ohne Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters zu empfangen (vgl. 

Rz. 24 des BFH-Urteils vom 29.8.2024, V R 17/23, BStBl 2026 II S. XX). 

Gleiches gilt, wenn der schwache vorläufige Insolvenzverwalter zur 

Kassenführung berechtigt ist. Rz. 10 Absatz 3 gilt entsprechend.“ 

5. Die Randziffer 10 des BMF-Schreibens vom 20. Mai 2015 wird wie folgt 

gefasst: 

„10. Von einer Befugnis zur Entgeltvereinnahmung ist auch dann 

auszugehen, wenn der schwache vorläufige Insolvenzverwalter nur mit 

einem allgemeinen Zustimmungsvorbehalt ausgestattet wurde, denn der 

Insolvenzschuldner ist im Eröffnungsverfahren nicht mehr berechtigt, die 

Zahlung des Drittschuldners 

ohne Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters zu empfangen (vgl. 

Rz. 24 des BFH-Urteils vom 29.8.2024, V R 17/23, BStBl 2026 II S. XX). 

Gleiches gilt, wenn der schwache vorläufige Insolvenzverwalter zur 

Kassenführung berechtigt ist. Rz. 9 Absatz 3 gilt entsprechend.“ 
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6. In der Randziffer 33 des BMF-Schreibens vom 11. Januar 2022 und in der 

Randziffer 32 des BMF-Schreibens vom 20. Mai 2015 werden jeweils im 

Satz 1 vor den Wörtern „bei allen Umsatzsteuersachverhalten“ die Wörter 

„und „insolvenzfreien Bereich“ “ eingefügt. 

7. Die Randziffer 49 des BMF-Schreibens vom 11. Januar 2022 und die 

Randziffer 51 des BMF-Schreibens vom 20. Mai 2015 wird jeweils wie folgt 

gefasst: 

„Nach Verfahrenseröffnung noch bestehende Steuererstattungs- bzw. -

vergütungsansprüche aus dem Zeitraum des Eröffnungsverfahrens sind 

vorbehaltlich des BFH-Urteils vom 2.11.2010, VII R 6/10, BStBl 2011 II S. 

374, mit Insolvenzforderungen aufrechenbar.“ 

8. Im BMF-Schreiben vom 11. Januar 2022 wird in den Randziffern 15, 17, 20, 

33, 36 und 39 das Wort „Unternehmensteil“ durch das Wort 

„Vermögensbereich“, in der Randziffer 33 das Wort „Unternehmensteile“ 

durch das Wort „Vermögensbereiche“ und in der Randziffer 41 das Wort 

„Unternehmensteiles“ durch das Wort „Vermögensbereiches“ ersetzt. 

9. Im BMF-Schreiben vom 20. Mai 2015 wird in den Randziffern 14, 17, 32, 35 

und 38 das Wort „Unternehmensteil“ durch das Wort „Vermögensbereich“, 

in der Randziffer 32 das Wort „Unternehmensteile“ durch das Wort 

„Vermögensbereiche“ und in der Randziffer 40 das Wort 

„Unternehmensteiles“ durch das Wort „Vermögensbereiches“ ersetzt. 
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 12. März 2026 

Ertragsteuerrechtliche Organschaft - 
Anforderungen an die tatsächliche 
Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags 

Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags nach § 14 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes bezieht sich nicht nur auf die Erfül-

lung der aus dem Gewinnabführungsvertrag resultierenden Forderungen und Ver-

bindlichkeiten, sondern setzt zusätzlich voraus, dass diese Forderungen und Ver-

bindlichkeiten in den Jahresabschlüssen gebucht werden (Bestätigung des Urteils 

des Bundesfinanzhofs vom 02.11.2022 - I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 

409). 

Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags erfordert eine zeit-

nahe Erfüllung der hieraus resultierenden (und zivilrechtlich fälligen) Ansprüche. 

Grundsätzlich genügt hierfür eine Erfüllung innerhalb von zwölf Monaten nach Fäl-

ligkeit. 

VGA: Anscheinsbeweis für Privatnutzung eines 
betrieblichen Pkw 

Die durch die Besonderheiten des Ansatzes eines lohnsteuerrechtlich erheblichen 

Vorteils veranlasste Rechtsprechung des VI. Senats des Bundesfinanzhofs (BFH), 

wonach der Anscheinsbeweis lediglich dafür streitet, dass ein vom Arbeitgeber zur 

privaten Nutzung überlassener Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt wird, 

nicht aber dafür, dass dem Arbeitnehmer überhaupt ein Dienstwagen aus dem vom 

Arbeitgeber vorgehaltenen Fuhrpark privat zur Verfügung steht (vgl. BFH-Urteile 

vom 21.04.2010 - VI R 46/08, BFHE 229, 228, BStBl II 2010, 848, und vom 

06.10.2011 - VI R 56/10, BFHE 235, 383, BStBl II 2012, 362), ist auf den Fall einer 

unbefugten Privatnutzung eines dem Gesellschafter-Geschäftsführer von der Gesell-

schaft zur Nutzung überlassenen betrieblichen Fahrzeugs nicht zu übertragen. 

Urteil vom 05. Novem-
ber 2025, I R 37/22 
Zum Urteil. 

Beschluss vom 17. De-
zember 2025, I B 17/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610042/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610041/
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Umsatzsteuer und Transfergesellschaft 

Übernimmt ein zur Arbeitsförderung zugelassener Träger die Durchführung einer 

betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit im Sinne des § 111 Abs. 3 Satz 1 Nr. 

3 und Satz 2 SGB III aus Anlass einer betrieblichen Restrukturierung für den bishe-

rigen Arbeitgeber aufgrund eines zwischen ihm und dem Arbeitgeber abgeschlosse-

nen Durchführungsvertrags, erbringt er an diesen eine Leistung, zu deren Entgelt 

auch Aufstockungsbeträge gehören. 

Diese Leistung ist nicht als eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 

verbundene Dienstleistung im Sinne von Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL 

steuerfrei. 

Zur formellen Satzungsmäßigkeit 

Materielle Fehler im Sinne des § 60a Abs. 5 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) sind 

Fehler im Feststellungsbescheid nach § 60a Abs. 1 AO, die allein die formelle Sat-

zungsmäßigkeit betreffen. 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts, die im hoheitlichen Bereich steuerbe-

günstigte Zwecke verwirklichen, fallen nicht als leistungsempfangende Körperschaf-

ten in den Anwendungsbereich des § 57 Abs. 3 AO. 

Zu den Anforderungen an die satzungsmäßige 
Vermögensbindung 

Die satzungsmäßige Vermögensbindung ist gegeben, wenn in der Satzung entweder 

der steuerbegünstigte Verwendungszweck genau bestimmt wird oder eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft oder juristische Person des öffentlichen Rechts hin-

reichend benannt wird, der das Vermögen nach Auflösung oder Aufhebung der Kör-

perschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks für steuerbegünstigte Zwecke 

übertragen werden soll. 

Urteil vom 20. Novem-
ber 2025, V R 10/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 20. Novem-
ber 2025, V R 23/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 20. Novem-
ber 2025, V R 10/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610043/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610045/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610044/
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Auslagerung des Spielbetriebs durch einen 
Sportverein 

Überträgt ein Sportverein die Durchführung eines Spielbetriebs und die Erbringung 

der damit verbundenen entgeltlichen Leistungen auf eine von ihm gegründete 

GmbH zur Vermeidung eines mit dem Spielbetrieb verbundenen Haftungsrisikos, 

führt die unentgeltliche Überlassung einer Stadiontribüne und einer Flutlichtanlage 

nicht zu einer Entnahmebesteuerung nach § 3 Abs. 9a UStG, aber gleichwohl zu ei-

ner Änderung der Verhältnisse im Sinne des § 15a UStG. 

Zum Inhalt der Bescheinigung nach § 27 Abs. 3 
Satz 1 KStG bei Übernahme einer 
dauerdefizitären Tätigkeit für die 
Trägerkörperschaft durch einen BgA 

Die Angabe eines Zahlungstags für eine verdeckte Gewinnausschüttung, die in der 

Übernahme einer verlustbringenden Tätigkeit durch einen Betrieb gewerblicher Art 

(BgA) für die Trägerkörperschaft besteht, ist in einer Bescheinigung gemäß § 27 

Abs. 7 i.V.m. Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes entbehrlich. 

Ratenweise Erfüllung einer Abfindung für einen 
lebzeitigen Pflichtteilsverzicht 

Abfindungen, die für einen lebzeitigen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsver-

zicht gezahlt werden, sind nicht einkommensteuerbar, auch wenn sie in Raten ge-

leistet werden. 

 

Urteil vom 06. Novem-
ber 2025, V R 36/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 20. Januar 
2026, VIII R 39/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 20. Januar 
2026, VIII R 6/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610046/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610048/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610047/
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Rechtsprechung im Blog 
Zur umsatzsteuerlichen Beurteilung, ob 
Factoringleistungen vorliegen, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigen 

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte über die Kürzung des Vor-
steuerabzugs einer Klägerin für das Jahr 2015 zu urteilen. 

Sachverhalt 

Die Klägerin kaufte Forderungen von Anschlusskunden, übernahm deren Einzug 

sowie das Debitorenausfallrisiko und erzielte daraus (umsatzsteuer-)steuerpflich-

tige Factoringgebühren. Zur Refinanzierung verkaufte sie bestimmte Forderungen 

an ihre niederländische Schwestergesellschaft (B.V.). Grundlage hierfür waren ein 

Forderungskaufvertrag, nach dem die B.V. das Ausfallrisiko übernahm und sich zu 

Mahn- und Rechtsverfolgungsmaßnahmen verpflichtete, sowie ein separater Ser-

vicevertrag, mit dem die B.V. der Klägerin den tatsächlichen Forderungseinzug, das 

Mahnwesen und die Debitorenbuchhaltung zurückübertrug. 

Die Klägerin behandelte die Leistungen der B.V. als steuerpflichtige Factoringleis-

tungen und machte den vollen Vorsteuerabzug geltend. 

Das beklagte Finanzamt gelangte dagegen zu der Auffassung, dass die B.V. mangels 

tatsächlicher Übernahme des Forderungseinzugs keine Factoringleistung erbracht 

habe. Vielmehr habe die Klägerin selbst ein steuerfreies Geschäft mit Forderungen 

im Sinne des § 4 Nr. 8c UStG gegenüber der B.V. ausgeführt, das im Inland steuer-

frei gewesen wäre. Der Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen sei daher antei-

lig nach dem Verhältnis der veräußerten Forderungen zum Gesamtbestand zu kür-

zen. 

Richterliche Entscheidung 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. 

03 

Fundstelle 
Finanzgericht Düsseldorf, 

Urteil vom 27. Juni 2025 

(5 K 125/24 U); die Revi-

sion ist beim BFH unter 

dem Az. V R 47/25 anhän-

gig, siehe den Newsletter 

März 2026 des Finanzge-

richts. 
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Der 5. Senat stellte fest, dass eine für ein Factoring erforderliche Einziehungsleis-

tung des Zessionars erst dann vorliege, wenn dieser den Zedenten von der tatsächli-

chen Einziehung der Forderungen entlaste. Der bloße Forderungserwerb unter 

Übernahme des Ausfallrisikos ohne eigenen Forderungseinzug sei demgegenüber 

als steuerfreies Geschäft mit Forderungen im Sinne des § 4 Nr. 8c UStG zu qualifi-

zieren. Die Forderungsabtretungen seien auch nicht als nicht steuerbare Sicherhei-

tengestellung zu werten. 

Ebenfalls verneinte der Senat die Anwendung des § 43 Nr. 1 UStDV als Vereinfa-

chungsregelung, da den abgetretenen Forderungen keine eigenen Umsätze der Klä-

gerin zugrunde lägen. 

Den angewandten Aufteilungsschlüssel erachtete das Gericht als sachgerecht; der 

von der Klägerin begehrte Margenschlüssel sei auf ein Factoringunternehmen nicht 

übertragbar. 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die vom Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung 

und zur Fortbildung des Rechts (Begriff des Factoring) zugelassene Revision wurde 

eingelegt. 

EuGH: Treueprogramm mit umsatzabhängig 
erworbenen Punkten ist kein Gutschein 

Erneut war der Europäische Gerichtshof zur Definition eines 
Gutscheins gefragt. Das schwedische Vorabentscheidungser-
suchen betrifft ein Treueprogramm mit auf der Grundlage des 
Kaufpreises erworbenen Punkten, die in Verbindung mit einem 
künftigen Kauf später in einem „Punkteshop“ eingelöst wer-
den können. Das Gericht entschied, dass Treuepunkte dieser 
Art keinen „Gutschein“ im Sinne von Artikel 30a der Mehrwert-
steuerrichtlinie darstellen. 
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Hintergrund 

Generalanwältin Juliane Kokott hatte es in ihren Schlussanträgen treffend und 

mit einer Prise Humor auf den Punkt gebracht um die Situation in dem schwedi-

schen Vorabentscheidungsersuchen zur erneuten Auslegung der Definition eines 

Gutscheins nach Art. 30a und 30b der Mehrwertsteuerrichtlinie (MwStRL) zu be-

schreiben: „Ben Terra, ein Steuerrechtswissenschaftler, schrieb in einem seiner 

zahlreichen Aufsätze: There are certain things that get better with age. Regretfully, 

the Voucher Directive, in respect of which it has taken the Member States so long 

to agree to the content, is not one of them.“ 

Die Gutschein-Variante im aktuellen Fall ergibt sich bereits aufgrund der bei-

den Vorlagefragen in der notwendigen Deutlichkeit:  

(1)  Stellt ein Instrument in Form von Punkten einen Gutschein gemäß Art. 30a 

MwStRL dar, wenn die Punkte im Rahmen eines Kundentreueprogramms gewährt 

werden und ein Kunde, der Gegenstände kauft, Punkte in Abhängigkeit von der 

Höhe des Einkaufs erhält und danach in Verbindung mit einem künftigen Kauf be-

rechtigt ist, die Punkte zu nutzen, um weitere Gegenstände aus dem Sortiment des 

Verkäufers zu erhalten? 

(2)  Falls Frage 1 bejaht wird, wie ist die Steuerbemessungsgrundlage gemäß Art. 

73a der MwStRL festzulegen, wenn die Punkte genutzt werden, um Gegenstände 

vom Verkäufer zu erhalten? 

Entscheidung des EuGH 

Ebenso deutlich und unzweideutig hat der EuGH entschieden. 

Der in Art. 30a Nr. 1 definierte Begriff „Gutschein“ erfasst nicht die Zuteilung von 

Punkten, die ein Lieferant seinen Kunden im Rahmen eines Kundentreuepro-

gramms gewährt, bei dem diese Punkte anhand der Höhe des Einkaufs festgesetzt 

werden und von den Kunden genutzt werden, um bei einem erneuten Einkauf bei 

diesem Lieferanten zusätzliche, von ihm zum Kauf angebotene Gegenstände zu er-

halten, sofern bei diesen Punkten keine Verpflichtung des Lieferanten besteht, sie 

als Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine Lieferung von Gegenständen an-

zunehmen. 

Fundstelle 
Das ausführliche EuGH-

Urteil vom 5. März 2026 

in der Rechtssache C-

436/24 Lyko Operati-

ons finden Sie hier. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0436-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/317120-DE-1-html
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253561/ecj-loyalty-program-with-points-acquired-based-on-purchase-price-no-voucher/
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Im vorliegenden Fall bezieht sich die interessierende Frage ausschließlich darauf, ob 

bei dem in Rede stehenden Instrument „die Verpflichtung besteht, es als Gegenleis-

tung oder Teil einer solchen für eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbrin-

gung von Dienstleistungen anzunehmen“. 

Dies bedeutet, dass Instrumente von der Einstufung als „Gutschein“ ausgeschlossen 

sind, die dem Inhaber nicht das Recht verleihen, Gegenstände oder Dienstleistun-

gen zu erhalten, sondern ihn beispielsweise lediglich zu einem Preisnachlass bei ei-

nem späteren Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen berechtigen. 

Im vorliegenden Fall sind die den Kunden je nach Höhe ihrer Einkäufe gutgeschrie-

benen Punkte im Punkteshop der Steuerpflichtigen in Verbindung mit einem erneu-

ten Kauf von Waren bei ihr zu verwenden und ermöglichen es den Kunden, von die-

sem Unternehmen angebotene Waren von geringem Wert zu erhalten. 

Unter diesen Umständen beinhalten solche Punkte keine Verpflichtung für den Lie-

feranten, bei dem sie vorgelegt werden, sie als Gegenleistung für eine Lieferung von 

Gegenständen anzunehmen. Die Punkte berechtigen ihren Inhaber lediglich, wenn 

er sich zu einem erneuten Einkauf bei diesem Lieferanten entschließt, als Prämie 

zusätzliche Waren zu erhalten. 

Business Meldungen 

IPCEI Critical Raw Materials: Strategischer Hebel für Europas Roh-

stoffsouveränität 

Die Sicherung kritischer Rohstoffe ist kein sektorales Thema mehr, sondern eine in-

dustrie‑, klima‑ und sicherheitspolitische Schlüsselaufgabe. Daher kündigte die 

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits am 14. September 2022 das 

IPCEI Critical Raw Materials („CRM“) an, das den am 4. April 2024 in Kraft getrete-

nen Critical Raw Materials Act flankieren soll. Nun befindet sich dieses IPCEI CRM 

in der Entstehungsphase. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 13 Mitgliedstaaten 

arbeiten derzeit an der Identifikation eines möglichen Scopes. 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253588/ipcei-critical-raw-materials-strategischer-hebel-fuer-europas-rohstoffsouveraenitaet/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253588/ipcei-critical-raw-materials-strategischer-hebel-fuer-europas-rohstoffsouveraenitaet/


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 10, 12. März 2026  13 
Home    

Service 

 

Zölle, Macht, Märkte (Termin 3) 
Webcast, 17.3.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/tradeoffice
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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